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RS OGH 1927/12/21 1Ob1230/27
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.12.1927

Norm

GBG 1955 §29

Rechtssatz

Ein Gesuch um bücherliche Anmerkung eines Veräußerungsverbotes und Belastungsverbotes bleibt ohne Ein2uß auf

die Erledigung eines kurz vorher an demselben Tage eingelangten Gesuches um bücherliche Einverleibung der

Eigentumsübertragung.

Entscheidungstexte
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